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Mutares SE & Co. KGaA 
München 

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2N B65 
ISIN: DE000A2NB650 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Donnerstag, den 20. Mai 2021, 10:00 Uhr (MESZ) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA (nachfolgend 
auch die „Gesellschaft“) ein, die ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne phy-
sische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) stattfindet. Ort der Hauptversammlung im 
Sinne des Aktiengesetzes ist das Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 
80333 München. 

Die Hauptversammlung wird für unsere angemeldeten Aktionäre und ihre Bevollmächtig-
ten in dem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und ihrer Be-
vollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere 
Erläuterungen hierzu finden Sie nachstehend unter Abschnitt III. 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Muta-
res SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2020, des vom Aufsichtsrat gebilligten Kon-
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zernabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2020, des Kon-
zernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
der Mutares SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2020; Beschlussfassung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 
2020  

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestell-
ten Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. 
Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 26 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Fest-
stellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Für die übrigen Unter-
lagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt sind, sieht das Gesetz gene-
rell lediglich eine Information der Aktionäre, aber keine Beschlussfassung durch die 
Hauptversammlung vor. 

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzge-
winns sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung sowie auch während der Hauptver-
sammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de/investor-
relations/hauptversammlung-2021/ zugänglich. Sie werden den Aktionären auf Ver-
langen auch kostenlos zugesandt. Ferner werden die genannten Unterlagen in der 
Hauptversammlung näher erläutert werden.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-
sichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Mutares SE & Co. KGaA für das Ge-
schäftsjahr 2020 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von 
EUR 43.233.546,65 ausweist, festzustellen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2020 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-
sichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Mutares SE & Co. KGaA für das Ge-
schäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 43.233.546,65 zur Ausschüttung einer Dividende 
in Höhe von EUR 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und im 
Übrigen auf neue Rechnung vorzutragen.  

Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 15.410.817 dividendenberechtigten Stückaktien 
EUR 23.116.225,50. Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind gemäß 
§ 71b AktG nicht dividendenberechtigt.  
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Es ergibt sich damit folgende Verwendung des Bilanzgewinns: 

 EUR 

Verteilung an die Aktionäre 23.116.225,50 

Gewinnvortrag 20.117.321,15 

Bilanzgewinn 43.233.546,65 

 
Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigten Stückak-
tien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein ent-
sprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverän-
dert eine Dividende in Höhe von EUR 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie so-
wie einen entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme und den 
Gewinnvortrag vorsieht. 

Gemäß § 58 Abs. 4 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 26. Mai 2021 fällig.  

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
Mutares Management SE für das Geschäftsjahr 2020 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-
sichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2020 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-
sichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschus-
ses für das Geschäftsjahr 2020 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-
sichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Ge-
sellschafterausschusses der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
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6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Rosenheimer Platz 4, 81669 München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. 

7. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I so-
wie über die entsprechende Satzungsänderung; Beschlussfassung über die Er-
mächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Mutares Aktienoptionsplan 2021) 
und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/I sowie über die ent-
sprechende Satzungsänderung  

Vorbemerkungen 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 3. Juni 2016 unter Tagesordnungs-
punkt 7 den mutares Aktienoptionsplan 2016 („mutares Aktienoptionsplan 2016“) 
beschlossen, um Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern der Ge-
schäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und von verbundenen Unternehmen bis zu 1.500.000 Bezugsrechte zum Be-
zug von bis zu 1.500.000 Aktien („Aktienoptionenˮ) der Gesellschaft einräumen zu 
können. Zur Bedienung der Aktienoptionen wurde ein Bedingtes Kapital 2016/I in 
Höhe von bis zu EUR 1.500.000,00 geschaffen. Es wurden insgesamt 747.450 Akti-
enoptionen aus dem mutares Aktienoptionsplan 2016 zum Wert von je EUR 1,00 
ausgegeben. In der Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 wurde unter Tagesord-
nungspunkt 14 beschlossen, die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen aus 
dem mutares Aktienoptionsplan 2016 aufzuheben, soweit sie noch nicht ausgenutzt 
wurde, und das Bedingte Kapital 2016/I in § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft 
auf EUR 747.450,00 herabzusetzen. 

Unter dem mutares Aktienoptionsplan 2016 wurden im März 2021 insgesamt 
387.000 Aktienoptionen ausgeübt, die von der Gesellschaft durch Verwendung von 
387.000 eigener Aktien der Gesellschaft erfüllt wurden. Weitere Erläuterungen zu 
der Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft zu diesem Zweck finden sich in 
dem Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin in Abschnitt II.1. Das Beding-
te Kapital 2016/I wird damit im Umfang von EUR 387.000,00 zur Erfüllung von Akti-
enoption unter dem mutares Aktienoptionsplan 2016 nicht mehr benötigt. Es ist 
daher beabsichtigt, das Bedingte Kapital 2016/I in § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesell-
schaft, das derzeit EUR 747.450,00 beträgt, entsprechend um EUR 387.000,00 auf 
einen Betrag von EUR 360.450,00 herabzusetzen.  
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Des Weiteren ist beabsichtigt, ein neues Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft 
zu beschließen, um Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft 
sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesell-
schaft verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG („Verbundene Unter-
nehmen“) durch eine neue variable Vergütungskomponente mit langfristiger An-
reizwirkung und Risikocharakter auf Aktienbasis an die Gesellschaft zu binden. Die 
Beteiligung des Managements und ausgewählter Arbeitnehmer an den langfristigen 
wirtschaftlichen Risiken und Chancen des jeweiligen Geschäfts ist eine wesentliche 
Komponente für ein international konkurrenzfähiges Vergütungssystem. Für diesen 
Zweck soll auch ein neues bedingtes Kapital geschaffen werden. 

Beschlussvorschlag 

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-
sichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I 

Das in § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft zur Bedienung der Aktienoptio-
nen aus dem mutares Aktienoptionsplan 2016 geschaffene Bedingte Kapital 
2016/I in Höhe von bis zu EUR 747.450,00 wird um EUR 387.000,00 auf bis zu 
EUR 360.450,00 reduziert und im Übrigen aufgehoben. § 4 Abs. 5 Satz 1 der 
Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(5)  Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 360.450,00 durch 
Ausgabe von bis zu 360.450 auf den Namen lautende Stückaktien be-
dingt erhöht („Bedingtes Kapital 2016/I“).“  

Im Übrigen bleibt § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 

b) Neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Ge-
sellschaft 

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft und – soweit es um 
die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der persönlich 
haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft geht – der Gesellschafteraus-
schuss der Gesellschaft werden hiermit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des neuen, unter nachstehenden lit. c) und lit. d) dieses Tagesordnungs-
punkts 7 vorgeschlagenen Bedingten Kapitals 2021/I und der entsprechenden 
Satzungsänderung bis einschließlich 19. Mai 2026 (der „Ermächtigungszeit-
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raum“) ermächtigt, insgesamt bis zu 387.000 Bezugsrechte (jeweils eine „Ak-
tienoption” und gemeinsam die „Aktienoptionen”) auf bis zu 387.000 auf den 
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil 
am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie (jeweils eine 
„Aktie” und gemeinsam die „Aktien”) an Mitglieder des Vorstands der persön-
lich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft und ausgewählte Arbeitneh-
mer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und ausge-
wählte Arbeitnehmer von Verbundenen Unternehmen nach Maßgabe der fol-
genden Bedingungen für ein Aktienoptionsprogramm 2021 der Gesellschaft 
(„Mutares Aktienoptionsplan 2021“) zu gewähren. Ein Bezugsrecht der Akti-
onäre besteht nicht.  

Die Eckpunkte für die Ausgabe der Aktienoptionen werden wie folgt festge-
legt:  

aa) Kreis der Bezugsberechtigten  

Aktienoptionen dürfen ausschließlich gewährt werden an: 

(1) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin der Gesellschaft („Gruppe 1”); 

(2) ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft („Gruppe 2”); 

(3) Mitglieder der Geschäftsführungen von Verbundenen Unterneh-
men („Gruppe 3”); und 

(4) ausgewählte Arbeitnehmer von Verbundenen Unternehmen 
(„Gruppe 4”). 

Das Gesamtvolumen der bis zu 387.000 Aktienoptionen verteilt sich auf 
die berechtigten Personengruppen wie folgt:  

(1) Der Gruppe 1 können bis zu 320.000 Aktienoptionen gewährt 
werden; 

(2) die Gruppe 2 können bis zu 40.000 Aktienoptionen gewährt wer-
den; 

(3) der Gruppe 3 können bis zu 5.000 Aktienoptionen gewährt wer-
den; und 
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(4) der Gruppe 4 können bis zu 22.000 Aktienoptionen gewährt wer-
den. 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
und – soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder 
des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesell-
schaft geht – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft entscheiden 
nach eigenem Ermessen, welchen Personen (jeweils der „Teilnehmer“ 
und gemeinsam die „Teilnehmer“) und in welcher Anzahl Aktienoptio-
nen gewährt werden. 

Teilnehmer, die mehreren der oben genannten Gruppen angehören, 
werden Aktienoptionen nur als Mitglied einer Gruppe und nur aus dem 
Anteil der Aktienoptionen gewährt, der für die betreffende Gruppe vor-
gesehen ist. Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
Gesellschaft und – soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an 
Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
Gesellschaft geht – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft ent-
scheiden über die Zuordnung zu einer Gruppe. 

Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt der Gewährung der Aktienoptio-
nen in einem fortdauernden und ungekündigten Arbeits- oder Dienst-
verhältnis zur Gesellschaft oder zu einem mit ihr Verbundenen Unter-
nehmen stehen. 

Soweit ausgegebene Aktienoptionen während des Ermächtigungszeit-
raums verfallen, darf eine entsprechende Anzahl von Aktienoptionen an 
Teilnehmer derselben Personengruppe nochmals ausgegeben werden. 

bb) Erwerbszeiträume 

Die Aktienoptionen können den Teilnehmern nach Eintragung des Be-
dingten Kapitals 2021/I gemäß lit. c) dieses Tagesordnungspunkts 7 in 
das Handelsregister jeweils auf Grundlage einer separaten Zuteilungs-
vereinbarung in einer oder in mehreren Tranchen jeweils innerhalb ei-
nes Monats nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, der Halb-
jahresergebnisse, des Jahresabschlusses der Gesellschaft, des Konzern-
abschlusses der Gesellschaft sowie nach der ordentlichen Hauptver-
sammlung der Gesellschaft gewährt werden. 
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Zur Vereinfachung der Berechnungen und Verwaltung der Aktienoptio-
nen kann in den Bedingungen für den Mutares Aktienoptionsplan 2021 
durch den Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Ge-
sellschaft und – soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an 
Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
Gesellschaft geht – durch den Gesellschafterausschuss der Gesellschaft 
jeweils ein Tag eines Erwerbszeitraums einheitlich als Ausgabetag fest-
gelegt werden. „Ausgabetag“ ist der Tag der Unterzeichnung der Zutei-
lungsvereinbarung oder ein späterer Zeitpunkt, der in der Zuteilungs-
vereinbarung als Wirksamkeitszeitpunkt festgelegt ist. 

Teilnehmer, die erstmals einen Dienst- oder Anstellungsvertrag mit der 
Gesellschaft oder einem Verbundenen Unternehmen abschließen, kön-
nen auch bei Abschluss des Dienst- oder Anstellungsvertrags Zusagen 
auf die spätere Gewährung von Aktienoptionen innerhalb der vorge-
nannten Erwerbszeiträume gemacht werden. 

cc) Inhalt der Aktienoptionen 

Jede Aktienoption berechtigt zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft ge-
gen Zahlung des nachstehend unter lit. dd) bestimmten Ausgabepreises. 
Die Aktienoptionen können dadurch bedient werden, dass der Teilneh-
mer eine den ausgeübten Aktienoptionen entsprechende Anzahl Aktien 
aus dem Bedingten Kapital 2021/I gemäß lit. c) dieses Tagesordnungs-
punkts 7 oder durch Gewährung eigener Aktien der Gesellschaft bzw. 
einer Kombination aus beidem, erhält und/oder durch eine Geldzahlung 
abgefunden wird. Sofern die Erfüllung durch Geldzahlung erfolgt, ent-
spricht diese dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Ausübungspreis 
und dem Vergleichspreis. 

dd) Ausübungspreis (Ausgabebetrag) und Erfolgsziel 

Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoption zu entrichtende Preis 
(„Ausübungspreis“) entspricht 70 % des durchschnittlichen, volumen-
gewichteten Mutares-Aktienkurses während der letzten 20 Börsenhan-
delstage vor dem jeweiligen Ausgabetag.  

Als „Mutares-Aktienkurs“ im Sinne des Mutares Aktienoptionsplans 
2021 gilt der Schlussauktionskurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-
Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) der Deutschen 
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Börse AG in Frankfurt am Main. Die Gewichtung erfolgt anhand des Ge-
samthandelsvolumens der jeweiligen Börsenhandelstage im Xetra-
Handel. Sollte die Aktie der Gesellschaft nicht mehr im Xetra-Handel ge-
handelt, im Xetra-Handel kein Schlusskurs mehr festgestellt oder der Xe-
tra-Handel eingestellt werden, ist der Vorstand der persönlich haften-
den Gesellschafterin und – soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des 
Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
betroffen sind – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft berech-
tigt, ein anderes, vergleichbares Nachfolgesystem, an dem die Aktie der 
Gesellschaft gehandelt wird, bzw. eine vergleichbare Kursfeststellung als 
Ersatz festzulegen. 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
und – soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands der persön-
lich haftenden Gesellschafterin betroffen sind – der Gesellschafteraus-
schuss der Gesellschaft sind nach eigenem Ermessen berechtigt, zur 
Verhinderung einer Verwässerung der Vorteile, die durch die gewährten 
Aktienoptionen ermöglicht werden sollten, bzw. zur Anpassung der 
Grundlage des festgelegten Erfolgsziels, den Ausübungspreis unter Be-
rücksichtigung von Bar- oder Sachdividenden, die nach dem Ausgabetag 
an die Aktionäre der Gesellschaft ausgeschüttet werden, angemessen zu 
reduzieren und eine wirtschaftliche Gleichstellung wiederherzustellen. 
Der Ausübungspreis entspricht jedoch mindestens dem auf eine Aktie 
der Gesellschaft entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der 
Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG). 

Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn der durch-
schnittliche, volumengewichtete Mutares-Aktienkurs während der letz-
ten 20 Börsenhandelstage vor dem Beginn des jeweiligen Ausübungs-
zeitraums („Vergleichspreis“) den, gegebenenfalls angepassten, Aus-
übungspreis um mindestens 85,7 % übersteigt.  

ee) Wartezeit für die erstmalige Ausübung, Ausübungszeiträume und Aus-
übungssperrfristen 

Die Wartezeit bis zu dem Tag, an dem die Aktienoptionen erstmalig aus-
geübt werden können, beträgt vier (4) Jahre ab dem Ausgabetag der je-
weiligen Aktienoptionen („Wartezeit“).  
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Nach Ablauf der Wartezeit können sämtliche Aktienoptionen, wenn die-
se nach dem maßgeblichen Zeitplan (vesting schedule) erdient sind, das 
Erfolgsziel gemäß vorstehend lit. dd) erreicht ist und die weiteren Aus-
übungsbedingungen erfüllt wurden, innerhalb der Ausübungszeiträume 
und außerhalb etwaiger Ausübungssperrfristen bis zu einem Verfall der 
Aktienoptionen (gemäß nachstehend lit. ff) ausgeübt werden. 

Eine Ausübung der Aktienoptionen ist nach Ablauf der Wartezeit jeweils 
nur in folgenden Zeiträumen möglich („Ausübungszeiträume“): 

– innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach der Veröffentlichung 
der Quartalsergebnisse; 

– innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach der Veröffentlichung, 
der Halbjahresergebnisse;  

– innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach der Veröffentlichung 
des Jahresabschlusses der Gesellschaft; 

– innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach der Veröffentlichung 
des Konzernabschlusses der Gesellschaft; und  

– innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft. 

„Börsenhandelstage“ im Sinne des Mutares Aktienoptionsplans 2021 
sind die Tage, an denen an der Frankfurter Wertpapierbörse Aktien der 
Gesellschaft gehandelt werden können. Sollte die Aktie der Gesellschaft 
nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, ist 
der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
und – soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands der persön-
lich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft betroffen sind – der Ge-
sellschafterausschuss berechtigt, einen anderen, vergleichbaren Bör-
senplatz, an dem die Aktien der Gesellschaft gehandelt werden können, 
als Ersatz festzulegen. 

Im Übrigen sind die Einschränkungen zu beachten, die aus den gelten-
den Rechtsvorschriften, insbesondere zum Verbot des Insiderhandels, 
folgen. 



 

 
Seite 11/46 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
und – soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder 
des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesell-
schaft geht – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft können nach 
ihrem freien Ermessen Ausübungssperrfristen festlegen, um die Gefah-
ren von verbotenem Insiderhandel zu vermindern.  

ff) Verfall der Aktienoptionen 

Sämtliche nicht ausgeübten Aktienoptionen verfallen entschädigungslos 
mit Ablauf von sechs (6) Jahren nach dem Ausgabetag.  

gg) Übertragbarkeit der Aktienoptionen 

Abgesehen von der Übertragung (i) durch Testament oder gesetzliche 
Erbfolge im Fall des Todes des jeweiligen Teilnehmers oder (ii) mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung des Vorstands der persönlich haften-
den Gesellschafterin bzw. – soweit es um Mitglieder des Vorstands der 
persönlich haftenden Gesellschafterin geht – des Gesellschafteraus-
schusses der Gesellschaft, sind weder die Aktienoptionen, noch die 
Rechte der Teilnehmer aus den Aktienoptionen oder unter dem Mutares 
Aktienoptionsplan 2021 abtretbar oder anderweitig übertragbar. 

hh) Anpassung bei bestimmten Kapital- und anderen Strukturmaßnah-
men/Verwässerungsschutz 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
und – soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder 
des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesell-
schaft geht – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft werden er-
mächtigt, für die Teilnehmer zur Verhinderung einer Verwässerung oder 
Erhöhung der Vorteile, die durch die gewährten Aktienoptionen ermög-
licht werden sollten, in den folgenden Fällen eine wirtschaftliche Gleich-
stellung herzustellen:  

(1) einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ausgabe neuer 
Aktien; 
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(2) einer Verringerung der Aktienzahl durch Zusammenlegung von Ak-
tien oder einer Erhöhung der Aktienzahl ohne gleichzeitige Erhö-
hung des Grundkapitals;  

(3) einer Kapitalherabsetzung mit Änderung der Gesamtzahl der aus-
gegebenen Aktien der Gesellschaft; oder  

(4) einer sonstigen Maßnahme, die einen mit den vorstehenden Kapi-
tal- oder sonstigen Strukturmaßnahmen vergleichbaren Effekt hat. 

Die wirtschaftliche Gleichstellung soll möglichst durch die Anpassung 
der Zahl der Aktienoptionen erfolgen. Im Falle einer Anpassung werden 
Bruchteile von Aktien bei der Ausübung von Optionsrechten nicht ge-
währt und ein Barausgleich findet insoweit ebenfalls nicht statt. 

ii) Sonstige Regelungen  

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft 
– und soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder 
des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesell-
schaft geht – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft werden er-
mächtigt, die weiteren Einzelheiten über die Ausgabe von Aktien aus 
dem Bedingten Kapital 2021/I gemäß lit. c) dieses Tagesordnungs-
punkts 7 und die weiteren Bedingungen des Muta-
res Aktienoptionsplans 2021, insbesondere die Bedingungen für die 
Teilnehmer festzulegen. Zu den weiteren Einzelheiten gehören insbe-
sondere, aber nicht abschließend, nähere Bestimmungen über das Ver-
fahren der Ausgabe/Gewährung und Ausübung der Aktienoptionen, zu-
sätzliche individualisierte Erfolgsziele, die Festlegung zusätzlicher Aus-
übungszeiträume im Falle einer Übernahme der Gesellschaft bzw. der 
mit ihr Verbundenen Unternehmen, einer Umstrukturierung der Gesell-
schaft oder des Konzerns, eines Abschlusses eines Unternehmensvertra-
ges sowie für vergleichbare Sonderfälle, Bestimmungen über das Erdie-
nen (Vesting) von Aktienoptionen, Bestimmungen für den Todesfall, den 
Fall der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, den Ruhestand, das einver-
nehmliche Ausscheiden, Regelungen bezüglich des Verfalls von Aktien-
optionen im Falle der Beendigung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses 
des Teilnehmers, zur Möglichkeit der Abfindung der erdienten Aktienop-
tionen im Falle eines Kontrollwechsels, zur Zahlung eines jährlichen Di-
videndenbonus, Bestimmungen über Steuern und Kosten, zur Begren-
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zung der Haftung der Gesellschaft und Regelungen, die für außerge-
wöhnliche Entwicklungen eine Möglichkeit zur angemessenen Begren-
zung der Erträge aus der Ausübung von Aktienoptionen vorsehen, sowie 
weitere Verfahrensregelungen. 

Soweit Mitgliedern der Geschäftsführung oder Mitarbeitern von Ver-
bundenen Unternehmen Aktienoptionen angeboten werden, werden 
die weiteren Einzelheiten durch den Vorstand der persönlich haftenden 
Gesellschafterin der Gesellschaft im Einvernehmen mit den für die Be-
stimmung ihrer Vergütung jeweils zuständigen Organen der Verbunde-
nen Unternehmen festgelegt. 

c) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021/I 

Nach Wirksamwerden der teilweisen Aufhebung des Bedingten Kapi-
tals 2016/I und der entsprechenden Satzungsänderung gemäß lit. a) dieses 
Tagesordnungspunkts 7 wird das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
EUR 387.000,00 (in Worten: Euro dreihundertsiebenundachtzigtausend) durch 
Ausgabe von bis zu 387.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht („Bedingtes Kapital 2021/I“). Das Bedingte Kapital 2021/I dient aus-
schließlich der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Be-
zugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, die an Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Ge-
schäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG in Form von Aktienoptionen nach 
Maßgabe des vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses gemäß lit. b) gewährt 
wurden oder werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-
geführt, wie nach Maßgabe des vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses Ak-
tienoptionen gewährt wurden oder werden, die Inhaber der Aktienoptionen 
von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Bedie-
nung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien gewährt, wobei für die Gewäh-
rung und Abwicklung von Aktienoptionen an die Mitglieder des Vorstands der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft ausschließlich der Ge-
sellschafterausschuss der Gesellschaft zuständig ist. Die neuen, auf den Na-
men lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat wird hiermit er-
mächtigt, die Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals 2021/I und nach Ablauf sämtlicher Aus-
übungsfristen zu ändern. 
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d) Änderung der Satzung  

In § 4 der Satzung der Gesellschaft wird nach Absatz (7) ein neuer Absatz (8) 
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„(8)  Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 387.000,00 (in Wor-
ten: Euro dreihundertsiebenundachtzigtausend) durch Ausgabe von bis 
zu 387.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Be-
dingtes Kapital 2021/I“). Das Bedingte Kapital 2021/I dient ausschließ-
lich der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft, die an Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der 
Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG in Form von Akti-
enoptionen nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Haupt-
versammlung vom 20. Mai 2021 gewährt wurden oder werden. Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie nach Maß-
gabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 
20. Mai 2021 Aktienoptionen gewährt wurden oder werden, die Inhaber 
der Aktienoptionen von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und 
die Gesellschaft zur Bedienung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien 
gewährt, wobei für die Gewährung und Abwicklung von Aktienoptionen 
an die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin der Gesellschaft ausschließlich der Gesellschafterausschuss der Ge-
sellschaft zuständig ist. Die neuen, auf den Namen lautenden Stückak-
tien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe 
erfolgt, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapi-
tals 2021/I und nach Ablauf sämtlicher Ausübungsfristen zu ändern.“ 

e) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft wird angewiesen, 
die unter vorstehendem lit. b) dieses Tagesordnungspunktes 7 beschlossene, 
teilweise Aufhebung des in § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft enthalte-
nen Bedingten Kapitals 2016/I und die beschlossene Schaffung des neuen Be-
dingten Kapitals 2021/I gemäß vorstehendem lit. c) dieses Tagesordnungs-
punktes 7 mit der Maßgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumel-
den, dass zunächst die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I 
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eingetragen wird und unmittelbar anschließend das neu geschaffene Bedingte 
Kapital 2021/I und die entsprechende Änderung der Satzung in das Handels-
register der Gesellschaft eingetragen werden.  

8. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Mutares SE & Co. KGaA nach 
Durchführung eines möglichen Statusverfahrens 

Vorbemerkung 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Gesellschaft in naher Zukunft und 
noch vor der ordentlichen Hauptversammlung 2022 unter Zurechnung der im Inland 
beschäftigten Arbeitnehmer der Konzernunternehmen der Gesellschaft den für die 
Anwendbarkeit des Mitbestimmungsgesetzes maßgeblichen Schwellenwert des § 1 
Abs. 1 Nr. 2 MitbestG von in der Regel mehr als 2.000 beschäftigten Arbeitnehmern 
überschreiten und sodann den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes unterlie-
gen wird. In diesem Fall beabsichtigt die persönlich haftende Gesellschafterin der 
Gesellschaft, ein sog. Statusverfahren einzuleiten. Um einen möglichst nahtlosen 
Übergang zu gewährleisten und um die Einberufung und Durchführung einer weite-
ren (außerordentlichen) Hauptversammlung zu vermeiden, soll im Vorgriff auf das 
mögliche Statusverfahren unter diesem Tagesordnungspunkt 8 die Änderung der 
entsprechenden Satzungsbestimmungen der §§ 8, 9, 11 und 12 der Satzung von der 
Hauptversammlung beschlossen werden.  

Aus den gleichen Erwägungen hatte bereits die letzte ordentliche Hauptversamm-
lung der Gesellschaft am 18. Mai 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 über diese Sat-
zungsänderungen beschlossen. Eine Überschreitung des Schwellenwerts des § 1 
Abs. 1 Nr. 2 MitbestG von in der Regel mehr als 2.000 beschäftigten Arbeitnehmern 
erfolgte bislang jedoch nicht. Entsprechend wurde auch ein Statusverfahren bislang 
nicht durchgeführt. Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Mai 
2020 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Satzungsänderungen wurden da-
her bislang nicht zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.  

Es ist rechtlich nicht geklärt, ob die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 
18. Mai 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Satzungsänderungen 
auch nach der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 noch zur Eintragung in das 
Handelsregister angemeldet werden könnten. Vor diesem Hintergrund soll die 
Hauptversammlung vorsorglich unter Aufhebung des unter Tagesordnungspunkt 9 
der Hauptversammlung vom 18. Mai 2020 gefassten Beschlusses erneut – und in-
haltlich unverändert – über die für den Fall der Durchführung des Statusverfahrens 
erforderlichen Änderungen der §§ 8, 9, 11 und 12 der Satzung beschließen.  
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Beschlussvorschlag 

Die persönliche haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 
18. Mai 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 

Der Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18. Mai 2020 un-
ter Tagesordnungspunkt 9 lit. b) und c) wird aufgehoben.  

b) Änderung der Satzung 

aa) § 8 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, soweit nicht nach 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine andere Mitgliederzahl 
erforderlich ist. 

(2) Die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von der Hauptver-
sammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes gewählt. 
Die andere Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von den 
Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsge-
setzes gewählt. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer an-
derweitigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversamm-
lung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung be-
stellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die 
Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige 
oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des Aufsichts-
rats ist zulässig. 

(4) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes 
Mitglied des Aufsichtsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats, soweit die Haupt-
versammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend be-
stimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahl wegen Wahl-
anfechtung notwendig wird. 
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(5) Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder 
des Aufsichtsrats gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach 
einer bei der Bestellung festzulegenden Reihenfolge Mitglieder 
des Aufsichtsrats werden, wenn Mitglieder des Aufsichtsrats, als 
deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amts-
zeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger 
gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschie-
denen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Haupt-
versammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehendem § 8 
Abs. (4) stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats. Erlischt das Amt des 
an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmit-
glieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War das infolge 
einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mit-
glieder des Aufsichtsrats bestellt worden, lebt seine Stellung als 
Ersatzmitglied wieder auf. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats der Arbeitnehmer richtet sich nach 
dem Mitbestimmungsgesetz. 

(6) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann 
sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder, im Falle ei-
ner Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem 
Stellvertreter mit einer Frist von zwei Wochen niederlegen. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsniederlegung 
durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter können die Frist ab-
kürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

(7) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin können nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; 
die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin sowie die Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss 
der Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften 
nicht entgegenstehen.“ 

bb) § 9 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 
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„(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte nach Maßgabe des Mitbe-
stimmungsgesetzes einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Der Aufsichtsrat kann einen oder mehrere weitere Stellvertreter 
wählen, auf deren Wahl § 27 des Mitbestimmungsgesetzes keine 
Anwendung findet. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptver-
sammlung, in der die Mitglieder des Aufsichtsrats neu gewählt 
worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonde-
ren Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats 
der Anteilseigner den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters ent-
spricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt 
wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats.  

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus 
dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine 
Neuwahl vorzunehmen. Ein Widerruf der Wahl des Vorsitzenden 
oder seines Stellvertreters nach § 9 Abs. (1) Satz 1 ist nur aus wich-
tigem Grund zulässig. Als wichtiger Grund gilt es auch, wenn der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter nach § 9 Abs. (1) Satz 1 auf die 
Dauer verhindert ist, sein Amt wahrzunehmen. Für den Widerruf 
der Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters nach § 9 
Abs. (1) Satz 1 gelten die Bestimmungen des Mitbestimmungsge-
setzes über ihre Wahl entsprechend. 

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er 
bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung han-
delt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende mit Ausnahme der 
dem Vorsitzenden nach dem Mitbestbestimmungsgesetz oder 
nach § 11 Abs. (7) dieser Satzung zustehenden Zweitstimme 
(Stichentscheid). 

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Auf-
sichtsrats durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, 
von seinem Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende und bei 
dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärun-
gen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.“ 
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cc) § 11 Absatz (6) und Absatz (7) der Satzung der Gesellschaft werden wie 
folgt neu gefasst: 

„(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der 
Beschlussfassung teilnehmen. Nehmen an der Beschlussfassung 
nicht eine gleiche Anzahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der An-
teilseigner und von Mitgliedern des Aufsichtsrats der Arbeitneh-
mer teil oder nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht teil, so 
ist die Beschlussfassung auf Antrag von mindestens zwei Mitglie-
dern des Aufsichtsrats zu vertagen. Für die vertagte Beschlussfas-
sung gilt § 11 Abs. (1); sie kann auf Anordnung des Vorsitzenden 
jedoch auch am selben Tage wie die ursprünglich einberufene Be-
schlussfassung erfolgen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder 
über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Video-
konferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Mitglieder des Auf-
sichtsrats, die nach Maßgabe von § 11 Abs. (3) bzw. Abs. (5) ihre 
Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfas-
sung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Be-
schlussfassung teil. 

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwin-
gend etwas anderes bestimmen. Stimmenthaltungen gelten in 
diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit ist auf Antrag des Vorsitzenden oder eines anderen Mitglieds 
des Aufsichtsrats eine erneute Abstimmung über denselben Ge-
genstand durchzuführen. Ergibt auch die erneute Abstimmung 
Stimmengleichheit, so hat der Vorsitzende zwei Stimmen; § 108 
Abs. 3 AktG ist auch auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwen-
den. § 11 Abs. (7) Sätze 3 und 4 finden auch Anwendung auf Be-
schlussfassungen in den Ausschüssen des Aufsichtsrats, denen der 
Vorsitzende angehört.“ 

Im Übrigen bleibt § 11 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 

dd) § 12 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 12 
Geschäftsordnung und Ausschüsse 
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(1) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

(2) Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Auf-
sichtsrat ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und 
Rechte auf seinen Vorsitzenden oder einzelne seiner Mitglieder 
oder aus seiner Mitte gebildete Ausschüsse übertragen. Zusam-
mensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden 
vom Aufsichtsrat festgelegt.“ 

c) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die unter diesem 
Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Satzungsänderungen erst dann zur Ein-
tragung in das Handelsregister anzumelden, wenn (i) ein Statusverfahren ge-
mäß §§ 97 ff. AktG eingeleitet wurde und (ii) die einmonatige Anrufungsfrist 
des § 97 Abs. 2 Satz 1 AktG abgelaufen ist oder – im Fall einer Anrufung des 
Gerichts (§ 97 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG) – eine an die Stelle der Be-
kanntmachung tretende, rechtskräftige gerichtliche Entscheidung über die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats gemäß §§ 98, 99 AktG ergangen ist. 

9. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder eines vergrößerten Aufsichts-
rats der Mutares SE & Co. KGaA 

Vorbemerkung 

Wenn die Gesellschaft unter Zurechnung der im Inland beschäftigten Arbeitnehmer 
der Konzernunternehmen der Gesellschaft den für die Anwendbarkeit des Mitbe-
stimmungsgesetzes maßgeblichen Schwellenwert des § 1 Abs. 1 Nr. 2 MitbestG von 
in der Regel mehr als 2.000 beschäftigten Arbeitnehmern überschreiten und sodann 
den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen sollte, würde sich der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft nach Durchführung des Statusverfahrens (§§ 278 
Abs. 3, 97 AktG) statt wie bisher aus vier Anteilseignervertretern gemäß §§ 278 
Abs. 3, 96 Abs. 1 erste Alternative, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit §§ 1 
Abs. 1, 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 und 
Abs. 2 der gemäß Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 8 dieser Hauptver-
sammlung geänderten Satzung aus insgesamt zwölf Mitgliedern zusammensetzen, 
von denen sechs von den Kommanditaktionären bestellt und sechs von den Arbeit-
nehmern gemäß den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt werden.  
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Werden die unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Änderungen der §§ 8, 9, 11 
und 12 der Satzung der Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen, erlischt 
damit zugleich analog §§ 278 Abs. 3, 97 Abs. 2 Satz 3 AktG das Amt der bis dahin 
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft.  

Um einen möglichst nahtlosen Übergang zu gewährleisten und um die Einberufung 
und Durchführung einer weiteren (außerordentlichen) Hauptversammlung zu ver-
meiden, wurden bereits von der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 
unter Tagesordnungspunkt 10 im Vorgriff auf das mögliche Statusverfahren vorsorg-
lich sechs von der Hauptversammlung in diesem Fall zu wählende Mitglieder des 
neuen Aufsichtsrats gewählt. Die Bestellung erfolgte jeweils mit Wirkung ab Eintra-
gung der durch die Hauptversammlung am 18. Mai 2020 unter Tagesordnungs-
punkt 9 beschlossenen Änderungen der Satzung der Gesellschaft im Handelsregister 
der Gesellschaft.  

Mit Aufhebung des Satzungsänderungsbeschlusses der ordentlichen Hauptver-
sammlung vom 18. Mai 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 lit. b) und c) durch Be-
schluss der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 unter Tagesord-
nungspunkt 8 kann auch die von der Hauptversammlung am 18. Mai 2020 unter Ta-
gesordnungspunkt 10 beschlossene Aufsichtsratswahl nicht mehr wirksam werden. 
Daher sollen die sechs von der Hauptversammlung nach Eintragung der unter Ta-
gesordnungspunkt 8 beschlossenen Satzungsänderung zu wählenden Mitglieder des 
neuen Aufsichtsrats vorab erneut gewählt werden.  

Beschlussvorschlag 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft zu wählen: 

a) Herrn Volker Rofalski, Geschäftsführer der only natural munich GmbH, Mün-
chen, wohnhaft in München.  

b) Herrn Prof. Dr. Micha Bloching, Steuerberater, Rechtsanwalt, Hochschullehrer, 
wohnhaft in München. 

c) Herrn Dr. Lothar Koniarski, Geschäftsführer der ELBER GmbH, Regensburg, 
wohnhaft in Regensburg. 

d) Herrn Dr. Axel Müller, selbstständiger Unternehmensberater, wohnhaft in 
Lahnstein.  
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e) Herrn Dr. Andreas Ottofülling, Rechtsanwalt, Zentrale zur Bekämpfung unlau-
teren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V., wohnhaft in Weßling. 

f) Herrn Daniel Dehm, Geschäftsführer der conpasio GmbH, München, wohnhaft 
in München. 

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Eintragung der unter Tagesordnungs-
punkt 8 beschlossenen Änderungen der Satzung der Gesellschaft im Handelsregis-
ter. Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung in der Fassung der 
unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Satzungsänderung bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 be-
schließt. 

Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats als Einzelwahl durchzu-
führen.  

Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen Mitgliedern des Aufsichtsrats sind in den 
nachstehenden Angaben zu Tagesordnungspunkt 9 in Abschnitt II.3 aufgeführt. 

*** 

II. Berichte der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung so-
wie freiwillige Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Auf-
sichtsrat der Gesellschaft 

1. Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin über die Ausnutzung der Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zu deren Verwendung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts  

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft erstattet gemäß § 278 
Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 3 Satz 1 AktG bezüglich des 
Erwerbs und der Verwendung eigener Aktien folgenden Bericht: 

Auf Grundlage der Beschlüsse der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Mai 
2019 unter Tagesordnungspunkt 8 und Tagesordnungspunkt 10 ist die persönlich 
haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ermächtigt, bis zum Ablauf des 22. Mai 
2024 unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien 
der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder 
– falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die aufgrund dieser Er-
mächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien der 
Gesellschaft, welche die Gesellschaft erworben hat und noch besitzt oder ihr nach 
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den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 % des jeweiligen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung kann ganz oder bezo-
gen auf Teilvolumina der erworbenen eigenen Aktien einmal oder mehrmals, ein-
zeln oder zusammen durch die Gesellschaft, aber auch durch abhängige oder im 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten für 
Rechnung der Gesellschaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehender Unternehmen ausgeübt werden. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hatte am 17. September 2020 beschlossen, 
ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen („Aktienrückkaufprogramm 2020/I“). Das 
Aktienrückkaufprogramm 2020/I folgte der Ermächtigung der Hauptversammlung 
der Gesellschaft vom 23. Mai 2019, wonach eigene Aktien der Gesellschaft zusätz-
lich zu einer Veräußerung über die Börse oder über ein Angebot an alle Aktionäre zu 
jedem zulässigen Zweck erworben werden können. Im Rahmen des Aktienrückkauf-
programms 2020/I konnten im Zeitraum vom 17. September 2020 bis zum 31. März 
2021 insgesamt bis zu 250.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft wer-
den. Als größtmöglichen Gesamtkaufpreis für den Erwerb der Aktien der Gesell-
schaft (ohne Erwerbsnebenkosten) hatte die persönlich haftenden Gesellschafterin 
der Gesellschaft den Betrag von EUR 2.500.000,00 zugewiesen. Im Rahmen des Ak-
tienrückkaufprogramms 2020/I wurden 210.600 Aktien mit einem Geschäftsvolu-
men von insgesamt EUR 2.499.822,00 zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil 
der erworbenen eigenen Aktien von ca. 1,36 Prozent des Grundkapitals der Gesell-
schaft. Auf jede der zurückerworbenen eigenen Aktien entfällt ein anteiliger Betrag 
des Grundkapitals von EUR 1,00. Auf der Grundlage vorangehender Ermächtigungen 
durch die Hauptversammlung hatte die Gesellschaft bereits zuvor 261.875 weitere 
Aktien, dies entspricht einem Anteil der erworbenen eigenen Aktien von ca. 1,69 
Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft, zurückerworben.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist auf der Grundlage des Beschlusses der 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Mai 2019 unter Tagesordnungspunkt 8 
lit. d) dd) und lit. g) ermächtigt, die von der Gesellschaft aufgrund dieser oder früher 
erteilter Ermächtigungen der Hauptversammlung erworbenen eigenen Aktien ins-
besondere auch zur Bedienung von unter dem unter Tagesordnungspunkt 7 der 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 3. Juni 2016 beschriebenen Aktienopti-
onsprogramm der Gesellschaft (mutares Aktienoptionsplan 2016) ausgegebenen 
Aktienoptionen den Berechtigten zum Erwerb anzubieten und zu übertragen. So-
weit Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin betroffen 
sind, gilt diese Ermächtigung für den Gesellschafterausschuss der Gesellschaft. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre ist in diesem Fall ausgeschlossen. 
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Im Rahmen des mutares Aktienoptionsplans 2016 hatten die Berechtigten im März 
2021 insgesamt 387.000 Aktienoptionen ausgeübt. Diese Aktienoptionen wurden 
von der persönlich haftenden Gesellschafterin und – soweit es um die Bedienung 
von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Gesellschaft ging – vom Gesellschafterausschuss der Gesellschaft 
durch Übertragung von insgesamt 387.000 eigenen Aktien der Gesellschaft bedient. 
Dies entspricht einem Anteil der veräußerten eigenen Aktien von ca. 2,50 Prozent 
des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Ausübungspreis je Aktienoption betrug 
EUR 8,83. Die Gesellschaft erzielte dadurch einen Veräußerungserlös von insgesamt 
EUR 3.417.210,00. 

Aus den vorstehenden Erwägungen war der jeweils unter Beachtung der Vorgaben 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 vorgenommene Be-
zugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener Aktien jeweils sachlich gerecht-
fertigt. 

Aktuell hält die Gesellschaft daher insgesamt noch 85.475 eigene Aktien. Dies ent-
spricht einem Anteil von ca. 0,55 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.  

2. Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Tagesordnungspunkt 7 (Be-
schlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I sowie 
über die entsprechende Satzungsänderung; Beschlussfassung über die Ermächti-
gung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Mutares Aktienoptionsplan 2021) und 
über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/I sowie über die entspre-
chende Satzungsänderung) 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 3. Juni 2016 unter Tagesordnungs-
punkt 7 den mutares Aktienoptionsplan 2016 („mutares Aktienoptionsplan 2016“) 
beschlossen, um Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern der Ge-
schäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und von verbundenen Unternehmen bis zu 1.500.000 Bezugsrechte zum Be-
zug von bis zu 1.500.000 Aktien („Aktienoptionenˮ) der Gesellschaft einräumen zu 
können. Zur Bedienung der Aktienoptionen wurde ein Bedingtes Kapital 2016/I in 
Höhe von bis zu EUR 1.500.000,00 geschaffen. Es wurden insgesamt 747.450 Akti-
enoptionen aus dem mutares Aktienoptionsplan 2016 zum Wert von je EUR 1,00 
ausgegeben. In der Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 wurde unter Tagesord-
nungspunkt 14 beschlossen, die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen aus 
dem mutares Aktienoptionsplan 2016 aufzuheben, soweit sie noch nicht ausgenutzt 
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wurde, und das Bedingte Kapital 2016/I in § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft 
auf EUR 747.450,00 herabzusetzen. 

Unter dem mutares Aktienoptionsplan 2016 wurden im März 2021 insgesamt 
387.000 Aktienoptionen ausgeübt, die von der Gesellschaft durch Verwendung von 
387.000 eigener Aktien der Gesellschaft erfüllt wurden. Weitere Erläuterungen zu 
der Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft zu diesem Zweck finden sich in 
dem Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin in Abschnitt II.1. Das Beding-
te Kapital 2016/I wird damit im Umfang von EUR 387.000,00 zur Erfüllung von Akti-
enoption unter dem mutares Aktienoptionsplan 2016 nicht mehr benötigt.  

Unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 schlagen die 
persönliche haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft vor, (i) das in § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft zur 
Bedienung der Aktienoptionen unter dem mutares Aktienoptionsplan 2016 geschaf-
fene Bedingte Kapital 2016/I, das derzeit EUR 747.450,00 beträgt, entsprechend um 
EUR 387.000,00 auf einen Betrag von EUR 360.450,00 herabzusetzen und (ii) eine 
neue Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen („Mutares Aktienoptionsplan 
2021“) sowie ein neues Bedingtes Kapital 2021/I in Höhe von bis zu EUR 387.000,00 
zu schaffen. 

Damit soll ein weiteres Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft beschlossen wer-
den, um Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
Gesellschaft und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsfüh-
rungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im 
Sinne des § 15 AktG („Verbundene Unternehmen“) durch eine neue variable Vergü-
tungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter auf Aktien-
basis an die Gesellschaft zu binden. 

Die Beteiligung des Managements und ausgewählter Arbeitnehmer an den langfris-
tigen wirtschaftlichen Risiken und Chancen des jeweiligen Geschäfts ist eine we-
sentliche Komponente für ein international konkurrenzfähiges Vergütungssystem. 
Die Gesellschaft steht als international tätiges Unternehmen in einem intensiven 
Wettbewerb um Führungskräfte und Mitarbeiter, um die grenzüberschreitend mit 
modernen attraktiven Vergütungssystemen geworben wird. Um im Wettbewerb um 
die besten Führungskräfte und Mitarbeiter bestehen zu können und hochqualifizier-
te Mitarbeiter gewinnen und langfristig an sich binden zu können, muss die Gesell-
schaft deshalb in der Lage sein, ein attraktives und incentivierendes Aktienoptions-
programm als zusätzlichen Leistungsanreiz anzubieten. 
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Mit einem Aktienoptionsprogramm erfolgt eine an den Aktionärsinteressen ausge-
richtete Incentivierung von Führungskräften und Mitarbeitern, die aktiv die Steige-
rung des langfristigen Unternehmenswerts der Gesellschaft fördert. Durch die Ge-
währung von Aktienoptionen wird ein besonderer Leistungsanreiz geschaffen, des-
sen Maßstab die sich in der Kursentwicklung der Aktie der Gesellschaft zeigende 
Steigerung des Unternehmenswerts ist. Eine solche Steigerung des Unternehmens-
werts kommt damit sowohl den Aktionären als auch den Bezugsberechtigten zugute 
und trägt somit zum langfristigen Erfolg der Gesellschaft bei. Hierdurch wird gleich-
zeitig auch das Vertrauen der Finanzmärkte in eine entsprechende Motivation der 
Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesell-
schaft, der Mitglieder der Geschäftsführung von Verbundenen Unternehmen und 
der Arbeitnehmer der Gesellschaft und der Arbeitnehmer Verbundener Unterneh-
men der Gesellschaft gestärkt. Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesell-
schaft ist daher der Überzeugung, dass die vorgeschlagene Ermächtigung zur Aufla-
ge des neuen Aktienoptionsprogramms in besonderem Maße geeignet ist, einen 
nachhaltigen Leistungsanreiz zur Gewinnung von neuen und zur Motivation der 
Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer Verbundenen Unternehmen zu bieten 
und damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu einer dauerhaften 
und nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts beitragen kann. 

Die Ausgabe von Aktienoptionen ist eine Form der aktienkursbasierten Vergütung, 
die für die Gesellschaft zudem den erheblichen Vorteil hat, Liquidität zu sparen, die 
stattdessen renditebringend eingesetzt werden kann. Die Bedingungen des vorge-
schlagenen, neuen Mutares Aktienoptionsplans 2021 entsprechen im Wesentlichen 
denen des Mutares Aktienoptionsplans 2019. 

Das zur Durchführung des mutares Aktienoptionsplans 2016 reduzierte Bedingte 
Kapital 2016/I, das zur Durchführung des Mutares Aktienoptionsplans 2019 beste-
hende Bedingte Kapital 2019/II in § 4 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft sowie das 
zur Durchführung des neuen Mutares Aktienoptionsplans 2021 vorgesehene, neu zu 
schaffende Bedingte Kapital 2021/I und der damit verbundene Bezugsrechtsaus-
schluss der Aktionäre sind auf maximal 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung beschränkt.  

Im Einzelnen sieht der Vorschlag für die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienopti-
onen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter Schaffung eines neuen 
Bedingten Kapitals 2021/I Folgendes vor:  
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Aktienoptionen dürfen ausschließlich an folgende vier (4) Personengruppen ausge-
geben werden: (i) Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin der Gesellschaft, (ii) ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft, (iii) Mitglieder 
der Geschäftsführungen von Verbundenen Unternehmen sowie (iv) ausgewählte 
Arbeitnehmer von Verbundenen Unternehmen. Der Vorstand der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin der Gesellschaft und – soweit es um die Gewährung von 
Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin der Gesellschaft geht – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft entschei-
den nach eigenem Ermessen, welchen Personen (jeweils der „Teilnehmer“ und ge-
meinsam die „Teilnehmer“) und in welcher Anzahl Aktienoptionen gewährt werden. 

Jede Aktienoption berechtigt zum Bezug einer Aktie der Gesellschaft gegen Zahlung 
eines bestimmten Ausgabepreises. Der Ausübungspreis entspricht 70 % des durch-
schnittlichen, volumengewichteten Schlussauktionskurses der Aktie der Gesellschaft 
im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) der Deutschen 
Börse AG in Frankfurt am Main während der letzten 20 Börsenhandelstage vor dem 
jeweiligen Ausgabetag. Die Aktienoptionen können dadurch bedient werden, dass 
der Teilnehmer eine den ausgeübten Aktienoptionen entsprechende Anzahl Aktien 
aus dem Bedingten Kapital 2021/I oder durch Gewährung eigener Aktien der Gesell-
schaft bzw. einer Kombination aus beidem, erhält und/oder durch eine Geldzahlung 
abgefunden wird. 

Die Ausgabe der Aktien an die Teilnehmer erfolgt frühestens nach Ablauf der War-
tezeit von vier Kalenderjahren nach dem Ausgabetag der betreffenden Tranche der 
Aktienoptionen und entsprechender Ausübungserklärung durch den Teilnehmer. 
Die mindestens vierjährige Wartefrist ist gesetzlich vorgesehen und wird von der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft als angemessen angesehen, 
um eine Ausrichtung an die langfristige und nachhaltige Entwicklung der Gesell-
schaft sicherzustellen und die bezugsberechtigten Mitarbeiter langfristig an die Ge-
sellschaft zu binden. Eine Ausgabe der Aktienoptionen ist nur bis einschließlich 
19. Mai 2026 möglich. Die Laufzeit der Aktienoptionen beträgt ab dem Ausgabetag 
jeweils sechs Jahre; anschließend verfallen sie ersatzlos. 

Die Aktienoptionen sind zudem nur ausübbar, wenn das Erfolgsziel erreicht wurde; 
anderenfalls verfallen die Aktienoptionen ebenfalls entschädigungslos. Der Aktien-
kurs ist für unsere Aktionäre neben der Dividendenausschüttung ein zentrales Krite-
rium zur Beurteilung der Rendite ihrer Investition in das Unternehmen. Die auch 
künftig erfolgende Anknüpfung an den Börsenkurs soll daher der maßgebliche Leis-
tungsanreiz für die Teilnehmer aus dem Mutares Aktienoptionsplan 2021 bleiben. 
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Das Erfolgsziel ist erreicht, wenn der durchschnittliche, volumengewichtete Schluss-
auktionskurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main während der 
letzten 20 Börsenhandelstage vor dem Beginn des jeweiligen Ausübungszeitraums 
(„Vergleichspreis“) den, gegebenenfalls angepassten, Ausübungspreis um mindes-
tens 85,7 % übersteigt. 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin und – soweit Aktienoptio-
nen von Mitgliedern des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin be-
troffen sind – der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft sind insoweit künftig 
nach eigenem Ermessen berechtigt, zur Verhinderung einer Verwässerung der Vor-
teile, die durch die gewährten Aktienoptionen ermöglicht werden sollten, bzw. zur 
Anpassung der Grundlage des festgelegten Erfolgsziels, den Ausübungspreis unter 
Berücksichtigung von Bar- oder Sachdividenden, die nach dem Ausgabetag an die 
Aktionäre der Gesellschaft ausgeschüttet werden, angemessen zu reduzieren und 
eine wirtschaftliche Gleichstellung wiederherzustellen. Der Ausübungspreis ent-
spricht jedoch mindestens dem auf eine Aktie der Gesellschaft entfallenden anteili-
gen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG). 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft und – so-
weit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft geht – der Gesellschafter-
ausschuss der Gesellschaft werden zudem ermächtigt, für die Teilnehmer zur Ver-
hinderung einer Verwässerung oder Erhöhung der Vorteile, die durch die gewährten 
Aktienoptionen ermöglicht werden sollten, in bestimmten weiteren Fällen eine 
wirtschaftliche Gleichstellung herzustellen. 

Eine Übertragung der Aktienoptionen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Hierdurch 
sollen die mit dem Aktienoptionsprogramm verfolgten persönlichen Anreizwirkun-
gen sichergestellt werden. 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft – und so-
weit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft geht – der Gesellschafter-
ausschuss der Gesellschaft werden ermächtigt, die weiteren Einzelheiten über die 
Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2021/I und die weiteren Bedingun-
gen des Mutares Aktienoptionsplans 2021, insbesondere die Bedingungen für die 
Teilnehmer festzulegen. 
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Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat sind überzeugt, dass 
der vorgeschlagene neue Mutares Aktienoptionsplan 2021 im besonderen Maße 
geeignet ist, einen nachhaltigen Leistungsanreiz für die Teilnehmer zu bewirken und 
damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu einer nachhaltigen Stei-
gerung des Unternehmenswerts beizutragen. 

3. Freiwillige Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Auf-
sichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA 

Die nachfolgenden Kandidaten werden unter Tagesordnungspunkt 9 zur Wahl für 
den Aufsichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA vorgeschlagen und sind Mitglieder in 
den nachfolgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- 
und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:  

a) Herr Volker Rofalski, Geschäftsführer der only natural munich GmbH, Mün-
chen, wohnhaft in München.  

– Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

HELIAD Equity Partners GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (Vorsit-
zender des Aufsichtsrats) 

Bio-Gate AG, Nürnberg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

Mutares Management SE, München (Mitglied des Aufsichtsrats) 

Mountain Demekon AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats) 

paycentive AG, Augsburg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

paycentive Group AG, Augsburg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

– Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Mutares SE & Co. KGaA, München (Vorsitzender des Gesellschafteraus-
schusses) 

b) Herr Prof. Dr. Micha Bloching, Steuerberater, Rechtsanwalt, Hochschullehrer, 
wohnhaft in München. 

– Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 
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Mutares Management SE, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

– Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Mutares SE & Co. KGaA, München (Mitglied des Gesellschafterausschus-
ses) 

c) Herr Dr. Lothar Koniarski, Geschäftsführer der ELBER GmbH, Regensburg, 
wohnhaft in Regensburg. 

– Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

CANCOM SE, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichts-
rats) 

SBF AG, Leipzig (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

Mutares Management SE, München (Stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats) 

– Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Alfmeier Präzision SE, Treuchtlingen (Mitglied des Verwaltungsrats) 

Mutares SE & Co. KGaA, München (Mitglied des Gesellschafterausschus-
ses) 

Regensburger Universitätsstiftung, Universitätsstiftung Hans Vielberth 
und Universitätsstiftung für Immobilienwirtschaft Hans Vielberth (Mit-
glied des Stiftungsrats) 

d) Herr Dr. Axel Müller, selbstständiger Unternehmensberater, wohnhaft in 
Lahnstein. 

– Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Mutares Management SE, München (Mitglied des Aufsichtsrats) 

– Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Mellifera Sechsunddreißigste Beteiligungsgesellschaft mbH (MIP Pharma 
Unternehmensgruppe), Berlin (Vorsitzender des Beirats) 
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Mutares SE & Co. KGaA, München (Stellvertretender Vorsitzender des 
Gesellschafterausschusses) 

e) Herr Dr. Andreas Ottofülling, Rechtsanwalt, Zentrale zur Bekämpfung unlaute-
ren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V., wohnhaft in Weßling.  

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

f) Herr Daniel Dehm, Geschäftsführer der conpasio GmbH, München, wohnhaft 
in München.  

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

Lebensläufe dieser zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten einschließlich einer Über-
sicht über ihre wesentlichen Tätigkeiten neben dem Mandat bei der Gesellschaft 
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de/investor-
relations/hauptversammlung-2021/ zugänglich. 

III. Weitere Angaben zur Einberufung 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 
15.496.292 auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie ge-
währt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 15.496.292. Die 
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 85.475 eigene Aktien, aus denen 
ihr keine Stimmrechte zustehen. 

2. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne phy-
sische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten; Internetservice zur 
Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Ge-
sellschaft aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus („COVID-19-
Pandemie“) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 8 Satz 1 
des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
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COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-
Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, Bun-
desgesetzblatt 2020 I Nr. 14, S. 569 ff., in der zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes zur 
weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pan-
demiebedingter Vorschriften im Gesellschaft-, Genossenschafts-, Vereins- und Stif-
tungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020, Bundesgesetz-
blatt 2020 I Nr. 67, S. 3328 ff., geänderten Fassung; nachfolgend auch „COVID-19-
G“) in Verbindung mit der Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020, Bundesgesetzblatt 
2020 I Nr. 48, S. 2258, abgehalten.  

Die gesamte, im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 
München stattfindende Hauptversammlung wird zu diesem Zweck am 20. Mai 
2021, ab 10:00 Uhr (MESZ) in unserem passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft un-
ter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, live in Bild und Ton übertragen.  

Es können nur diejenigen Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für 
die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind und sich wie nachste-
hend (siehe Ziff. 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug 
auf die virtuelle Hauptversammlung“) beschrieben ordnungsgemäß angemeldet ha-
ben, oder ihre Bevollmächtigten in dem Internetservice zur Hauptversammlung der 
Gesellschaft die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung verfol-
gen. Darüber hinaus können ordnungsgemäß angemeldete und im Aktienregister 
eingetragene Aktionäre persönlich oder durch ordnungsgemäß Bevollmächtigte ihr 
Stimmrecht per elektronischer Briefwahl oder durch die Bevollmächtigung eines 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ausüben sowie über den 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft Fra-
gen stellen und einen Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklä-
ren.  

Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der virtuellen 
Hauptversammlung nicht möglich. Insbesondere ist eine Teilnahme der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, vor Ort ausgeschlossen. Die Übertra-
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gung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie die Einräumung des Stimm-
rechts, des Fragerechts sowie der Möglichkeit zum Widerspruch berechtigen die Ak-
tionäre und ihre Bevollmächtigten auch nicht zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung im Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG 
(keine elektronische Teilnahme).  

Der passwortgeschützte Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft ist 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de/investor-
relations/hauptversammlung-2021/ ab dem Tag der Bekanntmachung der Einberu-
fung dieser Hauptversammlung zugänglich. Um den passwortgeschützten Inter-
netservice zur Hauptversammlung nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Zu-
gangsdaten einloggen. Die Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetser-
vice zur Hauptversammlung, d. h. die Zugangskennung und das Zugangspasswort, 
werden den Aktionären, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, mit 
dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung übersandt. Nach erstmaliger Ein-
gabe dieser Zugangsdaten im passwortgeschützten Internetservice zur Hauptver-
sammlung der Gesellschaft kann der Aktionär dort ein eigenes Passwort wählen. 
Auch Bevollmächtigte der Aktionäre erhalten Zugang zum passwortgeschützten In-
ternetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Bevollmächtigten der Ak-
tionäre erhalten nach ordnungsgemäßer Erteilung einer Vollmacht durch den Aktio-
när eigene Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice zur Haupt-
versammlung. Im Übrigen bleiben die Regelungen zu Erteilung, Widerruf und Nach-
weis der Vollmacht (siehe dazu nachstehend Ziff. 6 „Verfahren für die Stimmabgabe 
durch einen Bevollmächtigten“) unberührt. 

Auf der Benutzeroberfläche des passwortgeschützten Internetservice zur Hauptver-
sammlung der Gesellschaft erscheinen die verschiedenen Möglichkeiten zur Aus-
übung Ihrer Aktionärsrechte in Form von Schaltflächen und Menüs. Weitere Infor-
mationen zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversamm-
lung der Gesellschaft erhalten die Aktionäre zusammen mit dem Einladungsschrei-
ben zur Hauptversammlung. 

3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle 
Hauptversammlung 

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im passwortgeschützten Inter-
netservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft sowie zur Ausübung der weite-
ren Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des 
Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß an-
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gemeldet haben und die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemelde-
ten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss 
der Gesellschaft spätestens bis zum 13. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen 
sein.  

Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, können sich un-
ter 

Mutares SE & Co. KGaA 
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
oder per Telefax an die Telefaxnummer: + 49 (0) 89 889 690 633  
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: mutares@better-orange.de 

schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache oder 
unter Nutzung der von der Gesellschaft mit dem Einladungsschreiben übersandten 
Zugangsdaten in dem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung 
der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, zur Hauptversammlung anmelden.  

Intermediäre im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG sowie Aktionärsvereinigungen, Stimm-
rechtsberater oder sonstige Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG können das 
Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Ak-
tienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausü-
ben.  

4. Freie Verfügbarkeit der Aktien und technisch maßgeblicher Bestandsstichtag 

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Ak-
tionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin 
frei verfügen. Maßgeblich für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des 
Stimmrechts, in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, sowie die Wahrneh-
mung des Fragerechts unter den nachstehend beschriebenen Voraussetzungen ist 
der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträ-
ge zur Umschreibung des Aktienregisters, die in der Zeit vom 14. Mai 2021 bis ein-
schließlich 20. Mai 2021 zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptver-
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sammlung am 20. Mai 2021 verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher 
Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record Date) ist daher der 13. Mai 2021, 
24:00 Uhr (MESZ). Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 
13. Mai 2021 bei der Gesellschaft eingehen, können daher aus diesen Aktien die Ak-
tionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere das 
Stimmrecht, nicht ausüben und das Fragerecht nicht wahrnehmen, es sei denn, sie 
lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In sol-
chen Fällen bleiben die Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversamm-
lung und das Fragerecht bis zur Umschreibung bei dem im Aktienregister eingetra-
genen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im 
Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge 
rechtzeitig zu stellen. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, 
im Wege elektronischer Kommunikation abgeben („elektronische Briefwahl“). Auch 
hierzu sind eine Eintragung im Aktienregister und eine ordnungsgemäße Anmel-
dung erforderlich (siehe hierzu Ziff. 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktio-
närsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“). Die Stimmabgabe im 
Wege der elektronischen Briefwahl kann in dem passwortgeschützten Internetser-
vice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesell-
schaft unter www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ zugäng-
lich ist, vorgenommen werden. 

Die Stimmabgabe in dem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversamm-
lung der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, ist vor und während der virtuellen Hauptversammlung bis zum Be-
ginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 mög-
lich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 
20. Mai 2021 kann in dem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversamm-
lung der Gesellschaft eine zuvor in dem passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen 
werden. Einzelheiten zur Stimmabgabe in dem passwortgeschützten Internetservice 
zur Hauptversammlung der Gesellschaft können die Aktionäre den dort hinterlegten 
Erläuterungen entnehmen.  
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Wird im Übrigen bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt 
keine ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Ta-
gesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt 
eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Haupt-
versammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesord-
nungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung. 

6. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien 
im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, können sich bei der Ausübung 
ihrer Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere 
des Stimmrechts, auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär, einen 
Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer 
Wahl, vertreten lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) oder haben unter 
Verwendung der Eingabemaske in dem passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft un-
ter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, zu erfolgen. Der übermittelte Nachweis der Bevollmächtigung kann 
der Anmeldung nur dann eindeutig zugeordnet werden, wenn entweder der Name, 
das Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs oder die Aktionärsnummer ange-
geben sind.  

Wird ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, eine Aktionärsvereinigung, ein 
Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG be-
vollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei diesen 
zu erfragen sind. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG ge-
nannten Erfordernisse für die Bevollmächtigung eines Intermediärs im Sinne von 
§ 67a Abs. 4 AktG, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder ei-
ner sonstigen Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG beeinträchtigt allerdings ge-
mäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 
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Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elektronischer 
Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der Hauptversammlung 
teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich 
im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht 
an die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 
ausüben. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte wei-
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Ausübung ihres Stimmrechts zu bevoll-
mächtigten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das 
Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen 
aus und haben das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von 
Weisungen der Textform (§ 126b BGB) oder ist unter Verwendung der Eingabemas-
ke in dem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Gesell-
schaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, zu erteilen. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche 
oder unklare Weisung erteilt worden ist, werden sich die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der 
Stimme enthalten; dies gilt immer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tages-
ordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 
Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt 
der Einzelabstimmung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
nehmen weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Hauptver-
sammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder 
zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.  

Ein Formular für die Erteilung von Vollmachten sowie das Vollmachts- und Wei-
sungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhal-
ten die Aktionäre zusammen mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung 
übersandt. Entsprechende Formulare sind zudem auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ zugäng-
lich. Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu erteilen; diese 
muss aber, sofern sie nicht unter Verwendung der Eingabemaske in dem passwort-
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geschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, der über die 
Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, erteilt wird, ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn we-
der ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG noch eine Aktionärsvereinigung, 
ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG 
bevollmächtigt wird. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem 
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesell-
schaft müssen auf einem der folgenden Wege aus organisatorischen Gründen bis 
zum 19. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ) der Gesellschaft zugehen: 

Mutares SE & Co. KGaA  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München   
oder per Telefax an die Telefaxnummer:  + 49 (0) 89 889 690 633   
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: mutares@better-orange.de 

Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft unter einer der 
vorstehenden Kontaktmöglichkeiten aus organisatorischen Gründen ebenfalls bis 
zum 19. Mai 2021, 18:00 Uhr (MESZ) zugehen. 

Die Erteilung der Vollmacht, einschließlich der Vollmacht zur Ausübung des Stimm-
rechts nebst Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter, und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter Verwendung der Eingabemaske in 
dem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, 
der über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, vor und während der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn 
der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 möglich. 
Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai 
2021 ist auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor in Textform (§ 126b 
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BGB) übersendeten oder in dem passwortgeschützten Internetservice zur Hauptver-
sammlung der Gesellschaft erteilten Vollmacht möglich.  

Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per 
elektronischer Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorliegt, wird von diesen die 
zuletzt zugegangene Stimmabgabe als verbindlich betrachtet. Gehen bei der Gesell-
schaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer 
Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander 
abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche 
dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihen-
folge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur 
Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. 

Einzelheiten zur Erteilung von Vollmachten und zum Widerruf einer zuvor erteilten 
Vollmacht unter Nutzung der Eingabemaske in dem passwortgeschützten Inter-
netservice zur Hauptversammlung können die Aktionäre den dort hinterlegten Er-
läuterungen entnehmen.  

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung ist die Anmeldung form- und fristgerecht 
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich 
der vorgenannten Bedingungen für die Erteilung einer Vollmacht – eine Erteilung 
von Vollmachten nach der Anmeldung nicht aus. 

7. Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 in Verbindung mit 
Abs. 8 Satz 1 COVID-19-G; Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 278 Abs. 3 AktG 
in Verbindung mit § 131 AktG 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben, ha-
ben das Recht, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (§ 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 in Verbindung mit Abs. 8 Satz 1 COVID-19-G).  

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halbsatz in Verbindung mit 
Abs. 8 Satz 1 COVID-19-G hat die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen entschie-
den, dass Fragen spätestens bis zum 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) über die dafür 
vorgesehene Eingabemaske in dem passwortgeschützten Internetservice zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 
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zugänglich ist, einzureichen sind. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fra-
gen bleiben unberücksichtigt. Die persönlich haftenden Gesellschafterin entscheidet 
nach pflichtgemäßem, freien Ermessen, wie sie Fragen beantwortet. Rückfragen zu 
den Auskünften der persönlich haftenden Gesellschafterin sind ausgeschlossen. 

Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das Aus-
kunftsrecht gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 131 AktG noch ein Rede- 
oder Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu. 

8. Rechte der Aktionäre gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 8 Satz 1 COVID-
19-G 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 278 Abs. 3 
AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundka-
pitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 
Stückaktien) erreichen, können gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 122 
Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversamm-
lung gesetzt und bekannt gemacht werden.  

Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem 
Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung der persönlich haftenden Gesellschafterin über den Antrag halten, 
wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der 
Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem 
Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden 
oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind 
nicht entsprechend anzuwenden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesell-
schaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptver-
sammlung, also spätestens bis zum 25. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir 
bitten, entsprechende Verlangen an folgende Adresse zu richten: 

Mutares SE & Co. KGaA  
- Die persönlich haftende Gesellschafterin -  
Mutares Management SE  
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- Vorstand -   
Arnulfstraße 19  
80335 München 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit dies nicht 
bereits mit der Einberufung geschehen ist – unverzüglich nach Zugang des Verlan-
gens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden den Aktionären außerdem 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de/investor-
relations/hauptversammlung-2021/ unverzüglich zugänglich gemacht. 

Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittel-
ter, zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung so behan-
delt, als sei er in der Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der an-
tragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemel-
det und im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 278 Abs. 3 AktG in 
Verbindung mit §§ 126 Abs. 1, 127 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 3 und 
Abs. 8 Satz 1 COVID-19-G 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge der persönlich haftenden Gesell-
schafterin, des Gesellschafterausschusses und/oder des Aufsichtsrats zu bestimm-
ten Punkten der Tagesordnung gemäß §§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 1 AktG sowie Vor-
schläge zu Wahlen gemäß §§ 278 Abs. 3, 127 AktG übersenden. Wahlvorschläge 
brauchen nicht begründet zu werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind aus-
schließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu richten:  

Mutares SE & Co. KGaA  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München   
oder per Telefax an die Telefaxnummer: + 49 (0) 89 889 690 633   
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: gegenantraege@better-orange.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berück-
sichtigt. 

Rechtzeitig, d. h. bis zum 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der vorstehen-
den Kontaktmöglichkeiten eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträ-
ge oder Wahlvorschläge werden den Aktionären einschließlich des Namens des Ak-
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tionärs sowie einer etwaigen Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft un-
ter www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ unverzüglich zu-
gänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls un-
ter dieser Internetadresse veröffentlicht.  

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung 
bzw. eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den in §§ 278 Abs. 3, 126 
Abs. 2 AktG (in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG) genannten Voraussetzungen ab-
sehen. Die Begründung braucht beispielsweise nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Einen Wahlvorschlag braucht 
die persönlich haftende Gesellschafterin nach §§ 278 Abs. 3, 127 Satz 3 AktG auch 
dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach 
§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG enthält.  

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach Maßgabe der vorstehenden 
Voraussetzungen nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten 
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 8 Satz 1 COVID-19-G als in der virtu-
ellen Hauptversammlung gestellt, wenn der antragstellende oder der den Wahlvor-
schlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung 
angemeldet und im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist (siehe hierzu 
Ziff. 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die vir-
tuelle Hauptversammlung“). 

9. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit Abs. 8 Satz 1 COVID-19-G 

Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien 
im Aktienregister eingetragen sind und sich nach den vorstehenden Bestimmungen 
ordnungsgemäß angemeldet haben, und ihre Bevollmächtigten können vom Beginn 
der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende in dem passwortgeschützten 
Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, der über die Internetseite 
der Gesellschaft unter  

www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 

zugänglich ist, in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erforder-
nis des Erscheinens in der Hauptversammlung Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zur Niederschrift erklären, wenn sie ihr Stimmrecht nach den 
vorstehenden Bestimmungen ausüben oder ausgeübt haben. Eine anderweitige 
Form der Übermittlung von Widersprüchen ist ausgeschlossen. 
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10. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterla-
gen sowie weitere Informationen sind auch über die Internetseite der Gesellschaft 
unter www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ zugänglich.  

11. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertre-
ter 

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Da-
tenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) personenbezogene Daten (Name und Vor-
name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, 
Aktionärsnummer, dem Aktionär vom Letztintermediär verliehene eindeutige Ken-
nung, das dem Aktionär zugeteilte Zugangspasswort zum passwortgeschützten In-
ternetservice zur Hauptversammlung, die IP-Adresse, von der aus der Aktionär den 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung nutzt, die Stimmabga-
be im Wege der elektronischen Briefwahl, soweit der Aktionär auch Mitglied des 
Aufsichtsrats bzw. Gesellschafterausschusses ist, die Teilnahme dieses Aktionärs als 
Mitglied des Aufsichtsrats bzw. Gesellschafterausschusses im Wege der Bild- und 
Tonübertragung, Nummer des Depotkontos und Name des Aktionärs, den Inhalt der 
vom Aktionär eingereichten Fragen und den Inhalt ihrer Beantwortung, gegebenen-
falls Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär gegebenenfalls Be-
vollmächtigten oder des vom Aktionär benannten Dritten und dessen vom Letztin-
termediär verliehene eindeutige Kennung, die Vollmachtserteilung an ihn, dessen 
IP-Adresse sowie ein gegebenenfalls erhobener Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbe-
stimmungen, um den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer 
Rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung zu ermöglichen.  

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin 
Mutares Management SE, diese wird wiederum vertreten durch die Mitglieder ihres 
Vorstands Robin Laik, Dr. Kristian Schleede, Mark Friedrich und Johannes Laumann. 
Sie erreichen die Gesellschaft unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Mutares SE & Co. KGaA  
Arnulfstraße 19  
80335 München  
Telefon: +49-89-9292776-0  
Telefax: +49-89-9292776-22  
E-Mail: ir@mutares.de 
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Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der 
Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben oder aus dem Aktienregister für 
Namensaktien bezogen wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank oder der 
jeweilige Letztintermediär im Sinne von § 67c Abs. 3 AktG deren personenbezoge-
nen Daten an die Gesellschaft. Das dem Aktionär zugeteilte Zugangspasswort und 
die IP-Adresse, von der aus der Aktionär den passwortgeschützten Internetservice 
zur Hauptversammlung nutzt, werden der Gesellschaft von dem von ihr mit der 
Durchführung der virtuellen Hauptversammlung beauftragten Dienstleister mitge-
teilt. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und ihrer Be-
vollmächtigten erfolgt ausschließlich für die Abwicklung der Ausübung ihrer Rechte 
im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und auch insoweit nur in 
dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO in Verbindung mit § 67e Abs. 1 
AktG. Die Gesellschaft speichert diese personenbezogenen Daten nur so lange, wie 
dies für den vorgenannten Zweck erforderlich ist beziehungsweise soweit die Ge-
sellschaft aufgrund von gesetzlichen Vorgaben berechtigt beziehungsweise ver-
pflichtet ist, personenbezogene Daten zu speichern. Für die im Zusammenhang mit 
der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis 
zu drei Jahre. Ist ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft, wird die Gesell-
schaft dessen personenbezogene Daten auf der Grundlage von § 67e Abs. 2 Satz 1 
AktG sowie vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen nur noch für höchstens 
zwölf Monate speichern. Eine längere Speicherung durch die Gesellschaft ist zudem 
zulässig, solange dies für Rechtsverfahren erforderlich ist; Rechtsgrundlage ist inso-
fern § 67e Abs. 2 Satz 2 AktG gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
lit. f) DS-GVO. 

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Haupt-
versammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche perso-
nenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesell-
schaft (Art. 28 DS-GVO). 

Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften Aktionären und ihren Bevollmächtigten sowie Dritten im Zusammen-
hang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Insbesondere werden Ak-
tionäre und ihre Bevollmächtigten, sofern sie in der virtuellen Hauptversammlung 
durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Offenle-
gung ihres Namens vertreten werden sollten, unter Angabe des Namens, des Woh-
norts, der Aktienzahl und der Besitzart in das gemäß §§ 278 Abs. 3, 129 Abs. 1 Satz 2 
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AktG aufzustellende Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung eingetragen. 
Diese Daten können von Aktionären bis zu zwei Jahre danach gemäß §§ 278 Abs. 3, 
129 Abs. 4 AktG eingesehen werden. Hinsichtlich der Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen 
auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
von Aktionären wird auf die Erläuterungen unter vorstehender Ziff. 8 verwiesen. 

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und 
ihre Bevollmächtigten von der Gesellschaft Auskunft über ihre personenbezogenen 
Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß 
Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, 
Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-
GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen 
von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-
GVO verlangen. Diese Rechte können die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten ge-
genüber der Gesellschaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkei-
ten geltend machen: 

Mutares SE & Co. KGaA 
Arnulfstraße 19  
80335 München   
Telefon: +49-52 48-82 12 05  
E-Mail: datenschutz@mutares.de 

Zudem steht den Aktionären und ihren Bevollmächtigten gemäß Art. 77 DS-GVO ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde insbesondere des  
(Bundes-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, 
oder des Bundeslandes Bayern, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, zu. 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter: 

Mutares SE & Co. KGaA 
Datenschutzbeauftragter 
Arnulfstraße 19  
80335 München  
Telefon: +49-52 48-82 12 05  
E-Mail: datenschutz@mutares.de 
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München, im April 2021 

Mutares SE & Co. KGaA 
Die persönlich haftende Gesellschafterin Mutares Management SE 

Der Vorstand 
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